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Bestellung und Auftragsbestätigung
Der Besteller kann die Bestellung widerrufen, wenn der Auftragnehmer
sie nicht innerhalb von zwei Wochen nach Eingang schriftlich angenom-
men hat (Auftragsbestätigung).
Abweichungen, Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung durch
die Auftragsbestätigung werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie vom
Besteller schriftlich bestätigt werden. Insbesondere ist der Besteller an
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers nur insoweit
gebunden, als diese mit diesen Bedingungen übereinstimmen oder er
ihnen schriftlich zugestimmt hat. Die Annahme von Lieferungen oder
Leistungen sowie Zahlungen bedeuten keine Zustimmung.
Regelungen in anderen Dokumenten des Auftragnehmers (z.B. Spezi-
fikationen, Data Sheets, technische Dokumentation, Werbematerial,
Auftragsbestätigung oder Lieferscheine), die von diesen Bedingungen
abweichen (z.B. zu den rechtlichen Bedingungen, Gewährleistung, Haf-
tung, Benutzungsbeschränkungen), finden keine Anwendung.

Nutzungsrechte
Der Auftragnehmer gewährt dem Besteller das nicht-ausschließliche,
übertragbare, weltweite und zeitlich unbegrenzte Recht,
die Lieferungen und Leistungen inklusive aller durch den Einsatz künst-
licher Intelligenz erzeugten Ergebnisse sowie der dazugehörigen Do-
kumentation zu nutzen, in andere Produkte zu integrieren und zu ver-
treiben;
Software und die dazugehörige Dokumentation (zusammen im Folgen-
den „Software“ genannt) zu installieren, in Betrieb zu nehmen, zu testen
und zu betreiben;
das Nutzungsrecht gemäß Ziffer 2.1.2 an verbundene Unternehmen i.
S. v. § 15 AktG (im Folgenden „Verbundene Unternehmen“ genannt),
beauftragte Dritte, Distributoren und an Endkunden zu unterlizenzieren;
Verbundenen Unternehmen und anderen Distributoren das Recht zu
lizenzieren, Endkunden das Nutzungsrecht gemäß Ziffer 2.1.2 einzu-
räumen;
die Software für die Integration in andere Produkte zu nutzen und zu
kopieren oder durch Verbundene Unternehmen, beauftragte Dritte oder
andere Distributoren nutzen und kopieren zu lassen.
die Software zu vertreiben, zu verkaufen, zu vermieten, zu verleasen,
zum Download bereitzustellen oder öffentlich zugänglich zu machen,
z. B. im Wege des Application Service Providing oder anderer Nut-
zungsarten, und die Software in dem dafür erforderlichen Umfang zu
kopieren, vorausgesetzt, die Anzahl der jeweils gleichzeitig genutzten
Lizenzen übersteigt nicht die Anzahl der erworbenen Lizenzen;
das Nutzungsrecht gemäß Ziffer 2.1.6 an Verbundene Unternehmen,
beauftragte Dritte und Distributoren zu unterlizenzieren.
Die in Ziffer 2.1 eingeräumten Nutzungsrechte umfassen auch die Ver-
wendung der Lieferungen und Leistungen, einschließlich sämtlicher da-
raus resultierender Ergebnisse, zum Zweck des Trainings von künstli-
cher Intelligenz.
Der Besteller, Verbundene Unternehmen und Distributoren sind zusätz-
lich zu dem in Ziffer 2.1 eingeräumten Recht befugt, Endkunden die
Übertragung der einzelnen Lizenzen zu gestatten.
Alle von dem Besteller gewährten Unterlizenzen müssen angemesse-
nen Schutz für das geistige Eigentum des Auftragnehmers an der Soft-
ware vorsehen, indem dieselben vertraglichen Bestimmungen verwen-
det werden, die der Besteller zum Schutz des eigenen geistigen Eigen-
tums verwendet.
Der Auftragnehmer hat den Besteller rechtzeitig, spätestens bei Ver-
tragsschluss, darauf hinzuweisen, ob seine Lieferungen Open Source
Software (OSS) Komponenten enthalten. Dabei handelt es sich um
Software, Hardware oder sonstige Informationen, die beliebigen Nut-
zern lizenzgebührenfrei mit dem Recht zur Bearbeitung bzw. Verbrei-
tung auf der Grundlage einer entsprechenden Lizenz überlassen wird
(z.B. GPL oder MIT Lizenz). Enthalten die Lieferungen OSS Kompo-
nenten, so hat der Auftragnehmer die Verpflichtungen aller anwendba-
ren OSS-Lizenzen einzuhalten sowie dem Besteller alle Rechte einzu-
räumen und Informationen zu übermitteln, die er zur Einhaltung dieser
Lizenzverpflichtungen benötigt. Insbesondere muss der Auftragnehmer
dem Besteller unverzüglich nach Vertragsschluss Folgendes liefern:
- ein Dokument mit einer Auflistung aller enthaltenen OSS-Kompo-

nenten und deren Versionen, aller anwendbaren Lizenztexte und
Copyright- bzw. Autorenhinweise, sowie

- den vollständigen Quelltext der verwendeten OSS einschließlich
Skripten und Informationen zur Generierumgebung, wenn die gel-
tenden Lizenzen dies verlangen.

Der Auftragnehmer informiert den Besteller rechtzeitig, spätestens bei
Auftragsbestätigung schriftlich, falls vom Auftragnehmer verwendete
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OSS-Lizenzen einem Copyleft-Effekt unterliegen, der sich bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch auf die Produkte des Bestellers auswirken
kann. Dies ist dann der Fall, wenn Lizenzbedingungen der vom Auftrag-
nehmer verwendeten OSS-Komponenten verlangen, dass Produkte
des Bestellers oder von diesen abgeleitete Werke nur unter den Bedin-
gungen  der  OSS-Lizenzbedingungen,  z.B.  unter  Offenlegung  der
Quelltexte, weiterverbreitet werden dürfen. Ist dies der Fall, ist der Be-
steller berechtigt, die Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang der vollständigen Information zu widerrufen.

Leistungszeit, Vertragsstrafe bei Leistungsstörungen
Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf den Eingang bei
dem vom Besteller benannten Bestimmungs-/Lieferort, gem. Incoterms
® 2020, für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen mit Aufstellung oder
Montage sowie von Leistungen auf deren Abnahme durch den Besteller
an.
Bei erkennbarer Verzögerung einer Lieferung oder Leistung bzw. Nach-
erfüllung ist der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen und seine
Entscheidung einzuholen.
Kommt der Auftragnehmer in Verzug, so ist der Besteller berechtigt, für
jeden angefangenen Werktag der Verzögerung eine Vertragsstrafe in
Höhe von 0,3 % (null Komma drei Prozent), höchstens jedoch 5 % (fünf
Prozent) der Gesamtvertragssumme zu berechnen.
Unterbleibt bei der Annahme der Lieferungen, Leistungen oder Nach-
erfüllung der entsprechende Vorbehalt, kann die Vertragsstrafe den-
noch geltend gemacht werden, wenn der Vorbehalt bis zur Schlusszah-
lung erklärt wird.
Weitergehende oder andere gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

Gefahrübergang, Versand, Erfüllungsort, Eigentumsübergang
Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage und bei Leistungen geht
die Gefahr mit der Abnahme, bei Lieferungen ohne Aufstellung oder
Montage mit der Übernahme durch den Besteller am benannten Be-
stimmungs-/Lieferort, gem. Incoterms ® 2020, über. Sofern nichts an-
deres vereinbart ist, gilt DDP (benannter Bestimmungsort) Incoterms ®
2020, wenn (a) der Sitz des Auftragnehmers und der Bestimmungsort
im selben Land liegen oder wenn (b) der Sitz des Auftragnehmers und
der Bestimmungsort beide in der Europäischen Union liegen. Sind die
vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt, gilt mangels abweichen-
der Vereinbarung DAP (benannter Bestimmungsort) Incoterms ® 2020.
Soweit nicht anders vereinbart, sind Kosten einer beanspruchungsge-
rechten Verpackung mit der vereinbarten Vergütung abgegolten. So-
fern die Transportkosten vom Besteller getragen werden, ist die Ver-
sandbereitschaft mit den Angaben gem. Ziffer 4.3 sofort anzuzeigen.
Auf Wunsch des Bestellers ist für die Anzeige ein bereitgestelltes Sie-
mens Routing Order Tool vom Auftragnehmer verpflichtend zu verwen-
den. Der Auftragnehmer hat die Lieferungen zu den jeweils niedrigsten
Kosten zu versenden, soweit der Besteller keine bestimmte Beförde-
rungsart oder den Abschluss des Beförderungsvertrages durch den Be-
steller vorgeschrieben hat. Mehrkosten wegen einer nicht eingehalte-
nen Versandvorschrift oder der Nichtverwendung des Siemens Routing
Order Tools gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Bei Vereinbarung
DAP/DDP (benannter Bestimmungsort) gem. Incoterms ® 2020 kann
der Besteller ebenfalls die Beförderungsart bestimmen. Mehrkosten für
eine zur Einhaltung eines Liefertermins etwa notwendige beschleunigte
Beförderung sind vom Auftragnehmer zu tragen.
Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit Angabe des In-
halts sowie der vollständigen Bestellkennzeichen beizufügen.
Soweit die Parteien vereinbaren, dass der Auftragnehmer den Trans-
port für Lieferungen, die Gefahrgut enthalten, für Rechnung des Bestel-
lers beauftragt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem vom Besteller
nominierten Spediteur mit Erteilung des Transportauftrags die nach den
gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Gefahrgutdaten zu übermit-
teln. Der Auftragnehmer ist auch in diesen Fällen für die gesetzeskon-
forme Verpackung, Kennzeichnung, Bezettelung usw. für den/die ge-
nutzten Verkehrsträger verantwortlich.
Teilt der Besteller dem Auftragnehmer mit, dass im Anschluss an eine
Lieferung ein Weitertransport mit einem anderen Verkehrsträger ge-
plant ist, so wird der Auftragnehmer auch hinsichtlich des Weitertrans-
ports die erforderlichen Gefahrgutvorschriften berücksichtigen.
Das Eigentum geht mit der Übergabe bzw. mit der Abnahme auf den
Besteller über.

Zahlungen, Rechnungen
Zahlungen werden, wenn nichts anderes vereinbart ist, innerhalb von
30 (dreißig) Tagen netto zur Zahlung fällig. Bei einer Zahlung innerhalb
von 14 (vierzehn) Tagen ist der Besteller zu einem Abzug von 3 % (drei
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Prozent) Skonto berechtigt. Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Liefe-
rung oder Leistung vollständig erbracht und die ordnungsgemäß aus-
gestellte Rechnung eingegangen ist.
In Rechnungen sind die Bestellkennzeichen sowie die Nummern jeder
einzelnen Position anzugeben. Solange diese Angaben fehlen, sind
Rechnungen nicht zahlbar. Rechnungszweitschriften sind als Duplikate
zu kennzeichnen
Soweit der Auftragnehmer Materialteste, Prüfprotokolle, Qualitätsdoku-
mente oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, setzt die
Vollständigkeit der Lieferung und Leistung auch den Eingang dieser
Unterlagen voraus. Skontoabzug ist auch zulässig, wenn der Besteller
aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Höhe aufgrund von Män-
geln zurückhält.
Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen oder Leistun-
gen als vertragsgemäß.

Eingangsprüfungen
Der Besteller wird unverzüglich nach Eingang der Lieferungen am be-
nannten Bestimmungsort prüfen, ob sie der bestellten Menge und dem
bestellten Typ entsprechen, ob äußerlich erkennbare Transportschä-
den oder äußerlich erkennbare Mängel vorliegen.
Entdeckt der Besteller bei den vorgenannten Prüfungen oder später ei-
nen Mangel, wird er diesen dem Auftragnehmer anzeigen.
Rügen können innerhalb eines Monats seit Lieferung oder Leistung
oder, sofern die Mängel erst bei Be- oder Verarbeitung oder Inge-
brauchnahme bemerkt werden, seit ihrer Feststellung erhoben werden.
Dem Besteller obliegen gegenüber dem Auftragnehmer keine weiter-
gehenden als die vorstehend genannten Prüfungen und Anzeigen.

Mängelhaftung
Wenn Mängel vor oder bei Gefahrübergang festgestellt werden oder
während der in Ziffer 7.8 und 7.9 genannten Verjährungsfrist auftreten,
hat der Auftragnehmer auf seine Kosten nach Wahl des Bestellers ent-
weder die Mängel zu beseitigen oder mangelfrei neu zu liefern oder zu
leisten. Dies gilt auch für Lieferungen, bei denen sich die Prüfung auf
Stichproben beschränkt hat. Die Wahl des Bestellers ist nach billigem
Ermessen zu treffen.
Führt der Auftragnehmer die Nacherfüllung nicht innerhalb einer vom
Besteller zu setzenden angemessenen Frist aus, ist der Besteller be-
rechtigt,
vom Vertrag ganz oder teilweise entschädigungslos zurückzutreten
oder
Minderung des Preises zu verlangen oder
auf Kosten des Auftragnehmers Nachbesserung oder Neulieferung
selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen und
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.
Für die Rechtzeitigkeit der Nacherfüllung kommt es auf den Eingang
am Bestimmungsort an.
Die in Ziffer 7.2 genannten Rechte können ausnahmsweise ohne Frist-
setzung geltend gemacht werden, wenn der Besteller wegen der Ver-
meidung eigenen Verzugs oder anderer Dringlichkeit ein besonderes
Interesse an sofortiger Nacherfüllung hat und eine Aufforderung an den
Auftragnehmer, den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu be-
seitigen, für den Besteller nicht möglich ist. Die gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.
Die vorbezeichneten Ansprüche verjähren nach einem Jahr seit An-
zeige des Mangels, in keinem Fall jedoch vor Ablauf der in dieser Zif-
fer 7 genannten Verjährungsfristen.
Weitergehende oder andere gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
Soweit der Auftragnehmer im Rahmen  seiner Mängelbeseitigungs-
pflicht neu liefert oder nachbessert, beginnen die in Ziffer 7.8 und 7.9
genannten Fristen erneut zu laufen.
Unabhängig vom Gefahrübergang der Lieferung trägt der Auftragneh-
mer Kosten und Gefahr der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderli-
chen Maßnahmen (z. B. Rücksendekosten, Transportkosten, Ein- und
Ausbaukosten).
Sachmängelansprüche verjähren in drei Jahren, soweit das Gesetz
keine längeren Fristen vorsieht.
Rechtsmängelansprüche verjähren in fünf Jahren, soweit das Gesetz
keine längeren Fristen vorsieht.
Die Verjährungsfrist beginnt für Lieferungen ohne Aufstellung und Mon-
tage mit Eingang bei dem vom Besteller benannten Bestimmungsort,
für Lieferungen mit Aufstellung oder Montage sowie von Leistungen mit
deren Abnahme. Bei Lieferungen an Orte, an denen der Besteller Auf-
träge außerhalb seiner Werke oder Werkstätten ausführt, beginnt sie
mit der Abnahme durch den Auftraggeber des Bestellers, spätestens
ein Jahr nach dem Gefahrübergang.

Überprüfungs- und Hinweispflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vom Besteller beigestellte oder von
seinen Lieferanten, Herstellern und sonstigen Dritten gelieferte Kompo-
nenten (z.B. Rohstoffe, Baustoffe) einer ordnungsgemäßen Eingangs-
kontrolle zur Überprüfung auf offene und verdeckte Mängel zu unter-
ziehen und Mängel unverzüglich seinen Lieferanten oder - im Fall der
Beistellung durch den Besteller- dem Besteller anzuzeigen.
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Die Lieferung rechtsmängelfreier Produkte ist für den Besteller ver-
tragswesentlich. Der Auftragnehmer verpflichtet sich deshalb, die Lie-
ferung und Leistung auf ihre Rechtsmängelfreiheit zu überprüfen und
den Besteller auf eventuelle entgegenstehende Schutzrechte hinzuwei-
sen. Eine Verletzung dieser Pflichten unterliegt der regelmäßigen ge-
setzlichen Verjährungsfrist.

Qualitätsmanagement, Weitergabe von Aufträgen an Dritte
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem zu
unterhalten (z.B. gemäß DIN EN ISO 9001).
Die Weitergabe von Aufträgen an Dritte ist ohne schriftliche Zustim-
mung des Bestellers unzulässig und berechtigt den Besteller, ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz zu verlan-
gen.

Materialbeistellungen, Informationen
Materialbeistellungen sowie zur Verfügung gestellte Informationen blei-
ben Eigentum des Bestellers und sind unentgeltlich getrennt zu lagern,
als Eigentum des Bestellers zu bezeichnen und zu verwalten. Ihre Ver-
wendung ist nur für Aufträge des Bestellers zulässig. Bei schuldhafter
Wertminderung oder Verlust ist vom Auftragnehmer Ersatz zu Ieisten,
wobei der Auftragnehmer auch einfache Fahrlässigkeit zu vertreten hat.
Dies gilt auch für die berechnete Überlassung auftragsgebundenen Ma-
terials.
Verarbeitung oder Umbildung des Materials sowie der Informationen
erfolgt für den Besteller. Dieser wird unmittelbar Eigentümer der neuen
oder umgebildeten Sache. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht
möglich sein, so sind sich Besteller und Auftragnehmer darüber einig,
dass der Besteller in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung
Eigentümer der neuen Sache wird. Der Auftragnehmer verwahrt die
neue Sache unentgeltlich für den Besteller mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns.

Werkzeuge, Formen, Muster, Geheimhaltung
Vom Besteller überlassene oder für diesen hergestellte Werkzeuge,
Formen, Muster, Modelle, Profile, Zeichnungen, Normenblätter, Druck-
vorlagen, Unterlagen, Dateien und Software dürfen ebenso wie danach
hergestellte Gegenstände ohne schriftliche Einwilligung des Bestellers
weder an Dritte weitergegeben noch für andere als die vertraglichen
Zwecke benutzt werden. Sie sind gegen unbefugte Einsichtnahme oder
Verwendung zu sichern. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann der Bestel-
ler ihre Herausgabe verlangen, wenn der Auftragnehmer diese Pflich-
ten verletzt.
Die Parteien werden von und über die andere Partei erlangte Informa-
tionen, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulich-
keit offensichtlich ist, sowie den Abschluss des Vertrages gegenüber
Dritten für fünf Jahre nach deren Erlangung vertraulich behandeln, so-
weit diese nicht rechtmäßig allgemein bekannt geworden sind oder so-
weit nicht die andere Partei im Einzelfall einer Weitergabe schriftlich
zugestimmt hat. Die empfangende Partei wird diese Informationen aus-
schließlich für die Zwecke der Vertragserfüllung benutzen. Die empfan-
gende Partei stellt die Informationen nur denjenigen Mitarbeitern und
Mitarbeitern eines Verbundenen Unternehmens zur Verfügung, die die
Informationen für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, und stellt si-
cher, dass diese Mitarbeiter auch einer Pflicht zur vertraulichen Be-
handlung dieser Informationen unterliegen. Soweit der Besteller einer
Weitergabe von Aufträgen an Dritte zugestimmt hat, sind diese entspre-
chend schriftlich zu verpflichten.

Forderungsabtretung
Forderungsabtretung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
des Bestellers zulässig.

Besondere Rücktritts- und Kündigungsrechte
Der Besteller ist über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus berech-
tigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder diesen zu
kündigen, wenn a) der Auftragnehmer mit einer Lieferung oder Leistungin
Verzug ist und dieser trotz Mahnung des Bestellers mehr als zwei
Wochen nach Zugang der Mahnung andauert oder wenn b) dem Be-
steller ein Festhalten am Vertrag aus einem sonstigen, in der Person
des Auftragnehmers liegenden Grund unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalles und der beiderseitigen Interessen nicht mehr
zugemutet werden kann, insbesondere, wenn eine wesentliche Ver-
schlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftragnehmers eintritt
oder einzutreten droht und hierdurch die Erfüllung einer Liefer- und
Leistungsverpflichtung gegenüber dem Besteller gefährdet ist.
Der Besteller ist auch zur Kündigung berechtigt, wenn das Insolvenz-
verfahren oder ein vergleichbares Verfahren über das Vermögen des
Auftragnehmers beantragt oder eröffnet ist.
Im Falle der Kündigung durch den Besteller kann der Besteller die für
die Weiterführung der Arbeiten vorhandene Einrichtung oder bereits er-
brachte Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers gegen ange-
messene Vergütung in Anspruch nehmen.
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Verhaltenskodex für Auftragnehmer, Sicherheit in der Lieferkette,
Kartellschadenersatz
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Gesetze der jeweils anwendba-
ren Rechtsordnung(en) einzuhalten. Insbesondere wird er sich weder
aktiv noch passiv, direkt oder indirekt an jeder Form der Bestechung,
der Verletzung von Grundrechten oder der Kinderarbeit beteiligen. Er
wird im Übrigen Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit sei-
ner Mitarbeiter am Arbeitsplatz übernehmen und die anwendbaren
Bestimmungen zum Mindestlohn einhalten. Unter Beachtung der an-
wendbaren Umweltschutzgesetze wird er ferner angemessene Maß-
nahmen treffen, um den Einsatz sog. Konfliktmineralien zu vermeiden
und Transparenz über die Herkunft der entsprechenden Rohstoffe her-
zustellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Ausstoß von Klima-
gasen (insbesondere CO 2) zu verringern und die natürlichen Lebens-
grundlagen wie beispielsweise Boden, Wasser und Luft zu schützen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen Beschwerdemechanismus
einzurichten, um mögliche Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex
melden zu können, und er wird die Einhaltung dieses Verhaltenskodex
bei seinen Lieferanten bestmöglich fördern und einfordern.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Bemühungen des Bestellers
zur Sicherheit in der Lieferkette, insbesondere zur Erreichung und Er-
haltung des Status eines Authorized Economic Operators (AEO) im
Sinne des WCO SAFE Framework of Standards, nach besten Kräften
zu unterstützen. Der Auftragnehmer wird auf Verlangen des Bestellers
unverzüglich eine vom Besteller zur Verfügung gestellte schriftliche Si-
cherheitserklärung, welche in Abhängigkeit vom Sitz des Auftragneh-
mers entweder den Anforderungen der Europäischen Kommission ge-
mäß den jeweils aktuellen AEO-Leitlinien oder den Anforderungen ei-
ner vergleichbaren Initiative zur Sicherheit in der Lieferkette  gemäß
WCO SAFE Framework of Standards (z.B. C-TPAT) entspricht, unter-
zeichnen und dem Besteller übersenden, sofern der Auftragnehmer
nicht selbst den Status eines AEO oder einen mit diesem vergleichba-
ren Status auf Basis des WCO SAFE Framework of Standards besitzt
und dies durch Vorlage einer entsprechenden Bewilligung bzw. eines
entsprechenden Zertifikates nachweist.
Verstößt der Auftragnehmer schuldhaft gegen die Verpflichtungen aus
Ziffer 14, so ist der Besteller unbeschadet weiterer Ansprüche berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Vertrag zu kündigen. Sofern
die Beseitigung der Pflichtverletzung möglich ist, darf dieses Recht erst
nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist zur Beseiti-
gung der Pflichtverletzung ausgeübt werden.
Verstößt der Auftragnehmer im Zusammenhang mit Lieferungen oder
Leistungen an den Besteller durch Bildung eines Kartells oder eine ver-
gleichbare wettbewerbswidrige Handlung gegen anwendbares Kartell-
recht, hat der Auftragnehmer an den Besteller pauschalierten Scha-
densersatz in Höhe von 15 % (fünfzehn Prozent) der Gesamtvergütung
für die betroffenen Lieferungen und Leistungen im relevanten Zeitraum
zu zahlen.
Beiden Parteien bleibt es ungeachtet der Ziffer 14.4 unbenommen, den
Nachweis zu führen, dass der tatsächliche Schaden des Bestellers hö-
her oder niedriger ist. Weitere vertragliche oder gesetzliche Ansprüche
und Rechte des Bestellers bleiben unberührt.

Produktkonformität, produktbezogener Umweltschutz mit Stoffde-
klaration, Gefahrgut, Arbeitssicherheit
Enthalten die Lieferungen und Leistungen Produkte – inklusive ihrer
Verpackung und Software -, die gesetzlichen und sonstigen rechtlichen
Anforderungen im Hinblick auf ihr Inverkehrbringen und die weitere Ver-
marktung im Europäischen Wirtschaftsraum unterliegen, dann stellt der
Auftragnehmer sicher, dass die Produkte zum Zeitpunkt des Gefahr-
übergangs diesen Anforderungen genügen und dass alle relevanten
gesetzlichen Pflichten des Auftragnehmers als (wirtschaftlicher) Akteur
erfüllt  werden.  Gleiches  gilt  für  entsprechende  Anforderungen  und
Pflichten in anderen Ländern, die dem Auftragnehmer bis zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses vom Besteller mitgeteilt wurden.
Auf Verlangen hat der Auftragnehmer dem Besteller unverzüglich alle
Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen, die notwendig
sein können, um die Konformität der Produkte mit den jeweiligen Anfor-
derungen nachzuweisen oder aufrechtzuerhalten, oder die für Produkt-
registrierungen, Anfragen oder Audits benötigt werden.
In der Internetdatenbank BOMcheck (https://sphera.bomcheck.com/)
hat der Auftragnehmer die jeweils aktuellen, vom Besteller geforderten
Informationen bereitzustellen und zu pflegen. Er hat anzugeben, ob in
den gelieferten Produkten enthaltene Stoffe:
zum Zeitpunkt der Lieferung in der jeweils aktuellen „Liste deklarations-
pflichtiger Stoffe“ von BOMcheck (https://docs.bomcheck.com/en/re-
sources/substances) oder einer anderen, vom Besteller rechtzeitig mit-
geteilten Liste aufgeführt sind und
 gesetzlichen stofflichen Restriktionen und/oder Auskunftspflichten un-
terliegen, die anwendbar sind am: (i) Geschäftssitz des Auftragneh-
mers, (ii) Geschäftssitz des Bestellers oder (iii) am vom Besteller be-
nannten Bestimmungsort.
Diese Informationen sind so früh wie möglich, spätestens jedoch bei
Lieferung des Produkts bereitzustellen.

15.3

15.4

16.
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16.3

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.4

16.3.5

16.3.6

16.3.7

16.3.8

16.3.9

Enthält die Lieferung Güter, die gemäß den internationalen Regelungen
als Gefahrgut zu klassifizieren sind, teilt der Auftragnehmer dies dem
Besteller spätestens mit Vertragsschluss in einer zwischen Auftragneh-
mer und Besteller vereinbarten Form mit. Die Anforderungen zu Ge-
fahrgut in Ziffer 4.4 und 4.5 bleiben hiervon unberührt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle gesetzlichen und vertraglichen
Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. Er hat
sicherzustellen, dass eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit
des von ihm und seinen direkten und indirekten Nachunternehmern zur
Erbringung der Leistungen eingesetzten Personals ausgeschlossen ist.
Informationssicherheit/Cybersecurity
Der Auftragnehmer hat angemessene organisatorische und technische
Maßnahmen zu treffen, um die Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität
und Verfügbarkeit des Betriebs des Auftragnehmers sowie seiner Lie-
ferungen und Leistungen sicherzustellen. Diese Maßnahmen sollen
branchenüblich sein, mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften
übereinstimmen und ein angemessenes Managementsystem für Infor-
mationssicherheit  in  Übereinstimmung  mit  Standards  wie  ISO/IEC
27001 oder IEC 62443 (soweit anwendbar) beinhalten.
„Betrieb des Auftragnehmers“ bedeutet alle Güter, Prozesse und Sys-
teme (einschließlich Informationssysteme), Daten (einschließlich Kun-
dendaten), Mitarbeiter und Standorte, die zeitweise für die Durchfüh-
rung dieses Vertrages verwendet oder verarbeitet werden.
Sofern Lieferungen oder Leistungen Software, Firmware, Chipsätze
oder integrierte Schaltkreise oder generische Funktionsblöcke beinhal-
ten („Digitale Produkte“),
wird der Auftragnehmer sichere und zuverlässige, dem Stand der Tech-
nik entsprechende Entwicklungsmethoden einhalten, einschließlich si-
cherer Codierungsstandards (wie OWASP-Standards, NIST Secure
Software Development Framework SP800-218 oder ähnliche), Äquiva-
lenzprüfungen, Code-Reviews sowie Bedrohungs- und Risikoanalysen;
wird der Auftragnehmer sicherstellen, dass Digitale Produkte so konzi-
piert, entwickelt und hergestellt werden, dass sie ein angemessenes
Maß an Cybersicherheit basierend auf den Risiken gewährleisten, ein-
schließlich der Minimierung negativer Auswirkungen auf die Verfügbar-
keit anderer Produkte, verbundener Geräte oder Dienste. Darüber hin-
aus wird der Auftragnehmer sicherstellen, dass Digitale Produkte mit
einer standardmäßig sicheren Konfiguration bereitgestellt werden (ein-
schließlich sicherer Datenübertragung, der Möglichkeit zur Rückset-
zung auf den Originalzustand mit sicherer und dauerhafter Entfernung
aller Daten und Einstellungen);
wird der Auftragnehmer sicherstellen, dass Digitale Produkte sicher-
heitsrelevante Informationen bereitstellen, indem sie relevante interne
Aktivitäten aufzeichnen und überwachen, einschließlich des Zugriffs
auf oder Änderung von Daten, Diensten oder Funktionen, mit der Op-
tion, diese Funktion zu deaktivieren;
wird der Auftragnehmer während der gesamten Lebensdauer eines Di-
gitalen Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Planung,
Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Wartung) angemessene Stan-
dards, Prozesse und Methoden implementieren und aufrechterhalten,
um jegliche Schwachstellen, Schadcode und sicherheitsrelevante Er-
eignisse in dem Digitalen Produkt zu verhindern, zu identifizieren, zu
bewerten und zu beheben. Diese Maßnahmen müssen mit branchen-
üblichen Standards wie ISO/IEC 27001 oder IEC 62443 (soweit an-
wendbar) im Einklang stehen;
wird der Auftragnehmer dem Besteller während der erwarteten Nut-
zungsdauer der Digitalen Produkte weiterhin Support und Dienstleis-
tungen zur Reparatur, Update-, Upgrade und sonstige Pflegeleistungen
der Digitalen Produkte anbieten, einschließlich der Bereitstellung von
Patches zur Behebung von Schwachstellen und anderen;
wird der Auftragnehmer dem Besteller eine Software-Stückliste in ei-
nem gängigen und maschinenlesbaren Format (z.B. CycloneDX Ver-
sion ≥ 1.4 oder gleichwertig) an folgende Adresse: sbom.cys@sie-
mens.com zur Verfügung stellen, sowie eine Stückliste, wobei beide
Stücklisten die enthaltenen Digitalen Produkte einschließlich aller Digi-
talen Produkte Dritter identifizieren. Die Digitalen Produkte müssen
zum Zeitpunkt der Lieferung an den Besteller alle notwendigen Sicher-
heitsupdates enthalten;
ist der Besteller berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Lieferungen
und Leistungen jederzeit selbst oder durch Dritte auf Schadcode und
Schwachstellen zu testen, wobei der Auftragnehmer den Besteller in
angemessener Weise unterstützen wird;
wird der Auftragnehmer auf Verlangen des Bestellers diesem unver-
züglich sämtliche Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen,
die erforderlich sind, um die Konformität der Digitalen Produkte als Be-
standteil der Produkte des Bestellers mit gesetzlichen Anforderungen
nachzuweisen;
Aus Gründen der Integrität wird der Auftragnehmer sicherstellen, dass
alle an den Besteller gelieferten softwarebezogenen Komponenten di-
gital signiert sind. Sollte der Auftragnehmer keine signierte Version be-
reitstellen und diesen Mangel nicht innerhalb einer vom Besteller ge-
setzten  angemessenen  Frist  beheben,  ist  der  Besteller  berechtigt,
diese Komponenten selbst unabhängig vom Auftragnehmer digital zu
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16.4

16.5

16.5.1

16.5.2

16.6

16.7

17.
17.1

Intern

signieren. Etwaige Gewährleistungsrechte des Bestellers bleiben von
dieser Bestimmung unberührt.
Der Auftragnehmer stellt dem Besteller einen Kontakt für alle cybersi-
cherheitsbezogenen Themen (erreichbar während der Geschäftszei-
ten) zur Verfügung.
Der Auftragnehmer wird unverzüglich und in einem strukturierten sowie
maschinenlesbaren Format den Besteller sowie die nachfolgend aufge-
führten Siemens Cybersecurity-Kontaktstellen über sämtliche relevan-
ten Cyberbedrohungen, eingetretene oder vermutete Sicherheitsvor-
fälle sowie entdeckte und/oder aktiv ausgenutzte Sicherheitsschwach-
stellen im Betrieb des Auftragnehmers oder seinen Dienstleistungen
und Produkten informieren, sofern und soweit der Besteller hiervon tat-
sächlich oder wahrscheinlich wesentlich betroffen ist:
bei Cyberbedrohungen und sicherheitsrelevanten Vorfällen: cert@sie-
mens.com;
bei Sicherheitsschwachstellen: svm.ct@siemens.com.
Die Benachrichtigung hat sämtliche Informationen zu enthalten, die ver-
nünftigerweise erforderlich sind, um die Auswirkungen zu bewerten und
dem Besteller die Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen zu er-
möglichen.
Die Benachrichtigung hat vor jeder öffentlichen Bekanntgabe behobe-
ner Schwachstellen zu erfolgen, wobei dem Besteller angemessene
Zeit zur Implementierung von Sicherheitsupdates oder Abhilfemaßnah-
men einzuräumen ist.
Der Auftragnehmer wird entsprechende Maßnahmen treffen, um sei-
nen Unterauftragnehmern und Lieferanten innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums Verpflichtungen aufzuerlegen, die den Verpflichtungen
in dieser Ziffer 16 entsprechen.
Auf Anforderung des Bestellers wird der Auftragnehmer seine Einhal-
tung der Bestimmungen dieser Ziffer 16 durch schriftliche Nachweise,
einschließlich   allgemein   anerkannter   Prüfberichte   (beispielsweise
SSAE-18 SOC2 Type II) bestätigen.

Bestimmungen über Ausfuhrkontroll- und Außenhandelsdaten
Der Auftragnehmer hat die jeweils anwendbaren Anforderungen des
nationalen und internationalen Ausfuhr-, Einfuhr-, Zoll- und Außenwirt-
schaftsrechts („Außenwirtschaftsrecht“) zu erfüllen und die erforderli-
chen Ausfuhrgenehmigungen zu beschaffen. Der Auftragnehmer si-
chert insbesondere zu und gewährleistet, dass keine seiner unter dem
Vertrag zu liefernden Produkte und zu erbringenden Leistungen verbo-
tene Produkte und/oder Dienstleistungen enthalten, die vom auf den
Besteller anwendbaren Außenwirtschaftsrecht erfasst sind (einschließ-
lich – aber nicht ausschließlich – der Verordnungen (EU) 833/2014,
692/2014, 2022/263 oder 765/2006 des Rates, sowie der „U.S. Export
Administration Regulations“ (15 C.F.R. Abschnitte 730 – 774) und sol-
cher Importbestimmungen, die von der U.S. Customs and Border Pro-
tection vollzogen werden).

17.2

18.

19.

20.
20.1

20.2

21.
21.1

21.2

Der Auftragnehmer hat dem Besteller spätestens zwei Wochen nach
Bestellung und in jedem Fall vor Lieferung sowie bei Änderungen un-
verzüglich alle Informationen und Daten schriftlich mitzuteilen, die der
Besteller zur Einhaltung des Außenwirtschaftsrechts bei Aus-, Ein- und
Wiederausfuhr benötigt, insbesondere:
- alle anwendbaren Ausfuhrlistennummern einschließlich der Export

Control Classification Number gemäß der U.S. Commerce Control
List (ECCN);

- die statistische Warennummer gemäß der aktuellen Wareneintei-
lung der Außenhandelsstatistiken und den HS (Harmonized Sys-
tem) Code und

- das Ursprungsland (nichtpräferenzieller Ursprung) und, sofern vom
Besteller gefordert, Dokumente zum Nachweis des nichtpräferen-
ziellen Ursprungs und

- das präferenzielle Ursprungsland und, sofern vom Besteller gefor-
dert, Dokumente nach den Vorgaben des einschlägigen Präferenz-
rechts zum Nachweis des präferenziellen Ursprungs (z.B. Lieferan-
tenerklärungen).

Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Bestellers steht unter dem Vorbehalt,
dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder in-
ternationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Em-
bargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

Benennung als Referenzkunde
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Bestellers, den Besteller als Referenzkunden zu benen-
nen und/oder mit Produkten zu werben, die er im Rahmen des Ver-
tragsverhältnisses mit dem Besteller für diesen entwickelt hat, und/oder
Pressemitteilungen oder sonstige öffentliche Verlautbarungen im Rah-
men des Vertragsverhältnisses abzugeben.

Ergänzende Bestimmungen
Soweit die Bestellbedingungen keine Regelung enthalten, gelten die
gesetzlichen Bestimmungen.
Verletzt der Auftragnehmer seine Pflichten nach diesen Bedingungen,
insbesondere nach den Ziffern 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16 und 17, trägt er
sämtliche Schäden und notwendigen Aufwendungen, die dem Besteller
hieraus entstehen, es sei denn, der Auftragnehmer hat die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten. Der Nacherfüllungsaufwand ist unabhängig
von einem etwaigen Verschulden des Auftragnehmers zu tragen.

Gerichtsstand, anwendbares Recht
Es gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Kollisions-
rechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den in-
ternationalen Warenkauf vom 11.04.1980.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist München.
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